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baz direkt. Sie erreichen 
die BaZ-Regionalredaktion 
in Liestal tagsüber unter 
061 927 13 33, abends 
unter 061 639 18 75 oder 
per E-Mail land@baz.ch 
oder online@baz.ch. Le-
serbriefe senden Sie bitte 
an leserbrief@baz.chFo
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Ein Herz für Enten
muttenz. Gleich zwei Polizeipatrouillen küm-
merten sich am Samstag kurz vor neun Uhr 
morgens um eine Entenfamilie. Sie hatte sich 
kurz nach dem Schänzlitunnel auf der H18 
verirrt. Die Polizisten konnten die Entendame 
mit ihren vier Küken einfangen und im nahen 
Park im Grünen wieder auf freien Fuss setzen. 

Liestal. Der Landrat möchte die heutige BVB-
Buslinie 38 von Allschwil ins benachbarte elsäs-
sische Hégenheim verlängern und stimmte ei-
nem Antrag der Bau- und Planungskommission 
zu. Patricia Schillinger, Maire von Hégenheim, 
ist begeistert vom Projekt. Die betroffenen Bas-
ler Verkehrs-Betriebe (BVB) weniger. > seite 28

38er-Linie ins Elsass

nachrichten

Schwerverletzt nach 
Kollision mit Taxi
münchenstein. Ein 21-jähriger 
Lenker eines Rollers hat sich in der 
Nacht auf Sonntag in Münchenstein 
bei einer Kollision mit einem Taxi 
schwer verletzt. Der Rollerfahrer 
prallte in das Heck des stehenden 
Taxis und stürzte schwer. Die Am-
bulanz musste den jungen Mann ins 
Spital einliefern, wie die Kantonspo-
lizei Baselland mitteilte. SDA 

Motorradfahrerin 
musste ins Spital
liestal. Bei einer Tankstelle in Lies-
tal sind am Sonntagmorgen ein 
Auto und ein Motorrad kollidiert. Die 
25-jährige Autofahrerin hatte bei der 
Einfahrt in die Hauptstrasse die 51- 
jährige Motorradfahrerin übersehen. 
Die Ambulanz brachte die Töfffahre-
rin mit Verletzungen ins Spital, wie 
die Baselbieter Polizei mitteilte. SDA

Jugendliche steckten 
Zelt in Brand 
Bottmingen. Jugendliche haben 
am Samstagmorgen in einem Gar-
ten in Bottmingen ein Partyzelt in 
Brand gesteckt. Eine Polizeipatrouil-
le stiess auf zwei Verdächtige, die 
aber flüchten konnten. Anwohner 
hatten die Polizei informiert. Die 
Bottminger Feuerwehr konnte den 
Brand rasch löschen. Ausser dem 
angebrannten Zelt wurden Schäden 
an drei weiteren Zelten und fünf 
Holztischen festgestellt.

13 Kilometer auf 
Felgen unterwegs
Reinach. Ein 53-Jähriger war ges-
tern alkoholisiert mit einem Auto un-
terwegs, welches an einem Rad nur 
auf dem Felgen lief. Dank der Spur, 
welche die Felge auf dem Asphalt 
hinterliess, konnte die Polizei den 
Weg des Autos zurückverfolgen. 
Der Lenker war 13 Kilometer von 
Dittingen nach Reinach gefahren. 

Quadfahrer bei 
Selbstunfall verletzt
Langenbruck. Ein Quadfahrer ist 
gestern Nachmittag bei einem Un-
fall verletzt worden. Der 41-Jährige 
verlor kurz vor Langenbruck in einer 
Rechtskurve die Herrschaft über 
den Quad und rutschte ein stark ab-
fallendes Wiesenbord hinunter. 

In der Altstadt 
brannte ein Haus
laufen. Ein Brand hat am frühen 
Samstagmorgen in der Laufener Alt-
stadt grossen Sachschaden angerich-
tet. Die Baselbieter Polizei vermutet, 
dass das Feuer durch Fahrlässigkeit 
ausgelöst wurde. Personen wurden 
nicht verletzt. Der Mieter war durch 
den Rauch aus dem Schlaf gerissen 
worden, weil sein Sofa qualmte. Als er 
es nicht löschen konnte, weckte er 
alle anderen Mieter im Haus, damit 
sich diese retten konnten. 

«Wie in einer Bananenrepublik»
Gemäss den linksgrünen Parlamentariern missachtet die Regierung Gesetze und Gericht

denise battaglia

Linksgrüne Parlamentarier machen 
seit Monaten auf «rechtswidrige 
Praxen» der Baselbieter Regierung 
aufmerksam und stellen fest, dass 
diese sich um das Gesetz foutiert. In 
den drei angeprangerten Beispielen 
interpretiert die Regierung das 
Recht tatsächlich eigenwillig. 

Das ist ein happiger Vorwurf: Die 
Baselbieter Regierung, sagt Landrat 
Jürg Wiedemann (Grüne), verhalte sich 
wie eine Regierung in einer «Bananen-
republik». Für Wiedemann handelt die 
Exekutive willkürlich, das heisst: Sie 
lässt sich von Eigeninteressen und nicht 
von allgemeinen Regeln, dem Gesetz, 
leiten. 

illegal. Wiedemann ist nicht der ein-
zige Parlamentarier, welcher der Exe-
kutive vorwirft, dass sie sich ums Gesetz 
foutiert. Im vergangenen halben Jahr 
machten linksgrüne Politiker drei Mal 
auf «rechtswidrige» und «illegale» Pra-
xen der bürgerlichen Regierung auf-
merksam. SP-Präsident Martin Rüegg 
findet die Bezeichnung «Bananenrepu-
blik» zwar etwas übertrieben, trotzdem 
ist auch für ihn die Rechtsauffassung 
der Regierung «nicht nachvollziehbar 
und seltsam». Entweder werde die Re-
gierung juristisch schlecht beraten und 
sei sich nicht bewusst, dass sie die Ge-
setze «grosszügig verbiegt», sagt Rüegg. 
«Oder aber sie ritzt bewusst an den 
Grenzen der Legalität, wenn es ihr gera-
de in den Kram passt.» Die drei von SP 
und Grünen angeprangerten Beispiele 
sind folgende: 

> Ausstandspflicht: Die Kantonsver-
fassung äussert sich klar: Sie schreibt 
den Regierungsratsmitgliedern vor, 
dass sie in Ausstand treten müssen, 
wenn sie bei einem Geschäft befangen 
sind. Die Ausstandspflicht gilt für «Vor-
bereitung, Beratung und Beschlussfas-
sung», heisst es in Paragraf 58. Nimmt 
man ihn wörtlich, dann muss ein befan-
gener Regierungsrat den Raum bereits 
verlassen, bevor das entsprechende Ge-
schäft behandelt wird. 

Die Regierung nimmt den Paragra-
fen nicht wörtlich. Ein befangenes Re-
gierungsratsmitglied muss den Raum 
nur dann verlassen, wenn bei dem Ge-
schäft die Diskussion verlangt wird. 
Wird sie nicht verlangt, darf das befan-
gene Regierungsratsmitglied im Sit-
zungszimmer bleiben – auch während 
der Abstimmung; es dürfe bloss nicht 
selber abstimmen, erläutert die Regie-
rung die Alltagspraxis auf die Frage von 
Martin Rüegg, wie es die Regierung mit 
der Ausstandspflicht halte. Ausgelöst 
worden war der Vorstoss durch das Ver-
halten von Baudirektor Jörg Krähenbühl 
(SVP). Dieser hatte mehr als einmal die 
Ausstandspflicht beim Geschäft über die 
geplante Kap-Tramhaltestelle in Reinach 
verletzt, gegen die er sich als Privatmann 
wehrt und die er später als Baudirektor 
aus der Planung kippte. Damit hatte er 

die Reinacher Behörde, die die Kap-Hal-
testelle favorisiert, erzürnt. 

Dass die Regierungsratsmitglieder 
den Raum nicht «immer» verlassen, 
wenn sie befangen sind, geht für Rüegg 
nicht. «Hier hat sich aus Bequemlich-
keit eine Praxis eingeschliffen, die dem 
Gesetz widerspricht.» Was Rüegg vor 
allem nervt, ist die «mangelnde Einsicht 
und Lernbereitschaft dieser Regie-
rung». Tatsächlich ist die Regierung bis 
heute der Ansicht, dass «Regierungsrat 
Jörg Krähenbühl die Ausstandspflicht 
nicht verletzt hat». Allerdings räumt sie 
ein, dass es sich um einen Grenzfall 
handle und sie «in einem gleich gela-
gerten Fall» künftig von «einem solchen 
Vorgehen» absehen wolle.

 
> Bausparen: Auch das Bundesgesetz 
zur Steuerharmonisierung ist klar. Seit 
2000 verbietet es Steuerabzüge fürs 
Bausparen. Der Kanton Baselland, der 
diesen Steuerabzug 1991 als erster 
Kanton in der Schweiz einführte, er-
hielt vom Bund eine zusätzliche vier-
jährige Übergangsfrist für dessen Ab-
schaffung. Seit dem Jahr 2005 dürfte 
es also das Steuerprivileg für zukünfti-
ge Hausbesitzer in Baselland nicht 
mehr geben. 

Das Privileg gibt es immer noch. 
Jahr für Jahr bewilligt die Regierung 
den Steuerabzug aufs Neue. «Der 
Abzug ist illegal», monierten Jürg 
Wiedemann und Marc Joset (SP) an 
der Landratssitzung Anfang Mai. Das 
Baselbieter Bausparmodell verstosse 
«in gröbster Weise» gegen das eidge-

nössische Steuerharmonisierungsge-
setz. Doch die Regierung kümmert das 
nicht. Sie hat ihr eigenes Verständnis 
davon, wann ein Bundesgesetz einge-
halten werden muss. Ihre Argumente 
für die Beibehaltung des Steuerprivi-
legs sind erstens: Vergangenen Herbst 
sei eine eidgenössische Bausparinitia
tive eingereicht worden; ergo «war der 
Regierungsrat noch nie besser legiti-
miert, die Übergangsfrist für das Bau-
sparen zu verlängern», belehrte Finanz-
direktor Adrian Ballmer (FDP) die 
linksgrünen Landräte. Demnach be-
wirkt für Ballmer bereits eine einge-
reichte Initiative eine Veränderung. Jo-
set wies den Regierungsrat darauf hin, 
dass man auch (noch) nicht 140 Stun-
denkilometer auf der Autobahn fahren 
dürfe, bloss weil jemand eine Initiative 
für Tempo 140 eingereicht habe. 

Zweites Argument: Das Bauspar-
modell sei eine Erfolgsgeschichte; ergo 
muss der Kanton Baselland das Bundes-
gesetz nicht befolgen. Nach dieser Lo-
gik könnte sich jeder Kanton Bundes-
recht widersetzen, wenn dieses ihm 
nicht passt. Drittes Argument: Weil 
man den Gesetzesverstoss aus «formal-
rechtlichen Gründen» gerichtlich nicht 
überprüfen könne, habe der Kanton 
keine Sanktionen zu befürchten; ergo 
kann man die rechtswidrige Praxis wei-
terführen. Für die Regierung sind somit 
illegale Handlungen zulässig, solange 
sie nicht bemerkt oder sanktioniert 
werden (können). Für Wiedemann ist 
«eine Regierung mit diesem Rechtver-
ständnis kein Vorbild, sondern ein Ar-
mutszeugnis für den Kanton». 

> Bewilligung von läden: «Ist die An-
wendung bekanntermassen rechtswid-
riger Praxen ein Kavaliersdelikt?», frag-
te Landrat Isaac Reber (Grüne) vergan-
genen September in einer Interpellati-
on. Der Grund für diese rhetorische 
Frage war die Bewilligung von Ver-
kaufseinheiten – vom Tankstellenshop 
bis zu Läden wie Aldi – in der Gewerbe-
zone, obwohl es dafür keine gesetzliche 
Grundlage gab. Ein Entscheid des Kan-
tonsgerichts Anfang 2001 bestätigte 
noch, dass solche Bewilligungen in der 

Gerwerbezone nicht zulässig sind. 
Trotzdem bewilligte die Baselbieter 
Verwaltung sieben weitere Jahre den 
Bau von Aldis, Lidls und Tankstellen-
shops unter 1000 Quadratmetern in der 
Gewerbezone. 

Die Begründung der Regierung, 
warum sie sich um das Gerichtsurteil 
foutierte: «Die Verwaltung hat die ver-
schiedenen Auslegungselemente an-
ders gewichtet als das Verwaltungsge-
richt.» Für Reber kann die Verwaltung 
aber eigene Gesetzesinterpretationen 
nicht über das «unmissverständliche» 
Urteil des Gerichts stellen. «Ich halte 
das hier zugrundeliegende Rechtsver-
ständnis für bedenklich», sagt Reber. 
Die seit dem Gerichtsurteil bewilligten 
23 Ladenlokale sind für ihn alle «wis-
sentlich illegal» bewilligt worden, das 
heisst ohne Gesetzesgrundlage. Ende 
2008 wurde die nötige Gesetzesanpas-
sung endlich vorgenommen. Neu sind 
Verkaufseinheiten unter 500 Quadrat-
metern in der Gewerbezone zugelas-
sen. 

Die drei Beispiele, sagen Rüegg, Re-
ber und Wiedemann, zeigten, dass die 
Baselbieter Regierung allzu salopp mit 
dem Recht umgehe. Wiedemann hat 
dafür kein Verständnis: «Ich erwarte 
von der Exekutive, also der gesetzaus-
führenden Gewalt, dass sie das Recht 
sehr genau prüft und anwendet.» 

Was sagt der Staatsrechtler zur Rechtsauf-
fassung der Baselbieter Regierung? Lesen 
Sie morgen das Interview mit Markus 
Schefer, Professor für Staats- und Verwal-
tungsrecht an der Universität Basel. 

Rechtswidrig. Die Baselbieter Regierung foutiere sich um das Recht, kritisieren 
linksgrüne Parlamentarier.  Foto Margrit Müller
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Jörg Krähenbühl. Er war trotz Aus-
standspflicht an einer Sitzung. 

Illegal. Dieser Aldi in Lausen hätte 
nicht bewilligt werden dürfen.
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zahl des tages

So viele 
Kilometer 
fahren 

Militärnostalgiker, um den 
D-Day zu feiern. > Seite 29
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Privileg. Der Steuerabzug für zukünfti-
ge Hausbesitzer ist rechtswidrig.
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